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— 243 —
Wit ättgriffakotottttr.

3n Rr. 27 unb 28 biefeS VlatteS wirb bie in
golge ©infüferting ber gegogenen ©ewefere bei bex

gefammten 3ttfanterie notfewenbig geworbene Aenbe=

rutig ber Sattif ber ©efearffdmfcett unb Infanterie
angeregt. Senit auefe in »ielen ©aefeen mit bem

Verfaffer biefer ©infenbung eiitoerftanbeit, fonnte iefe

miefe boefe umnogltd) mit feinem Sofee ber AttgriffS=
folonne, in ber oom jefcigett Reglemettte geforberten
gorm, befreitttbett, ttttb feoffe oielmefer, ba^ eine burefe

bie Aenberung ber Saffcn geforberte Verbefferung
beS Reglements, bie jefcige gormirung ber Angriffs^
folonne gang oerfefewittben laffen werbe.

©efeon ber Rame AttgriffSfolonne geigt bereit Ve=

ftimmwttg, bett ©tttfefeeib gu geben. Siege tttttt biefer
©ntfefeeib itt ber Segttafeme eineS einzelnen SßitttfteS,
ober im Dttrcfebrecfeeit ber feittblicfeett Sinien, bie Att*
griffSfolontte wirb jebenfallS niefet angewettbet werben,

efee ©inteitung uttb ©tttwidlung beS ©efecfeteS

iferett regelmäßigen, mefer ober weniger langen Ver=

lauf gefeabt feabeu.

ßit biefem ©tttfefeeibe bebarf eS tum aber gattg ge=

wiß ber Attwettbittig aller pfeoftfefeen uttb moratifefeett

Kraft ooit Offtgierett unb ©olbatett, uub baS oolte

Vertrattett ber Septem gw iferett güferem. SaS tfettt

uim in biefem gaffe unfer Reglement? ©S gerreißt
alle Kompagnie=Verbattbe, nimmt bem Kompagnie^
d)ef, ber baS Vertrauen, bie Siebe feiner ©olbaten
genießt, im wid)tigftett Womente, im etttftfeeibettbett

Awgenblid oielleicfet, bie Hälfte feiner Seute. unb giebt
ifem bafür bie Hälfte einer anbern Kompagnie, bit
ifen ttiefet fealb fo gut leimt, auf bie ©r, wie fte auf
ifen, niefet fealb baS Vertrauen fe$t, wie auf bit
eigene Kompaguie, wit auf bit eigenen Offigiere.

DaS ©rperiment ift gefäferttefe bei ftefeenbett Smp=
peu (wnb beSwegen fcfeott in oerftfeiebenett Armeen
afegefefeafft) bei Wiligett aber, wo oott bem innigen
Verfeältniß gwifefeen Offtgiere« uttb ©olbatett ber

größte Sfeeil beS ©rfotgeS abfeängt, fattti eS gerabegw

oerberblicfe werben.

Denfe matt ftefe eilten abgefefetagenett Angriff, ©in
3ttrüdweicfeett ber AngriffSfolotnte, bie bamit ittioer=
meibliefee Unorbttttttg ber Kolonne «nb bie Dioifton
je ans 2 Kompagnien gttfammettgefefct!! Ser foll ba

Orbnung feerfteffen? Dfe ©timme feineS Haupt-
matinS, feiner Offtgiere, fenttt jeber ©olbat, unb

wenn er beim gtirüdgeftfelagetteti Angriff ftd) fammelt,

Orbtttttig feält, bk Kototttte wieber erfteltt wirb, fo

gefefeiefet bieß gewiß nur burefe bie Vemüfeuttgett ber

Kompagttie=Offigiere, ber SßetotonS- ttttb SugcfeefS,

fefewertiefe burefe ben Jeweiligen Kommattbaitteit ber

gttfammengewürfeltett Dioiftoneti dix. 1—4.

Sie oiel leiefeter gienge aber in biefem gälte bie

Herfteffttttg ber Kototttte, wenn fte auf eine beliebige

Dioifton beS VataiffonS plofeirt b'ätte, nnb alfo jebe

Kompagnie für ftefe wäre.

DieS ttur eine ©efeattettfeite im gälte beS Wiß=
ItttgenS. ©ie bleibt ftd) gattg gteiefe im gaffe beS

©elingetiS. ©teile man ftefe boefe ttiefet oor, ba^ attefe

in biefem galle bie Orbnung beibehalten werbe, baf
naefe erfolgreicfeem Angriff baS Vataiffon, cfeite wie=

ber friftfe georbnet gu werben, gu neuen Dienften
oerwenbbar fei. Ser baS glaubt, maefet ftefe gewiß
feinen riefetigen Vegriff oott einem Vajonettangriff.
©lüdtiefe ober uugtüdlicb, fo brauefetS bie Referüett

um entweber bie grücfete beS gelungenen Angriffes
gu ftefeem, ober aber bie gurücfgefcfelagene Kototttte
oor 3ertiicfetuttg gtt retten.

SaS ftnb tttttt aber bie gepriefetten Vortfeeile ber

AitgriffSfolontie itt iferer iefctgett gtmfiiott?
1. ©efeneffereS $lofeiren ttttb Deplooiren.
2. Die Wbgticfefeit ber geuerwirfung wäferenb

beiber Veweguttgett.

3cfe fettne feine anbern. Denn naefe gelungenem
Angriffe, baS Vataiffon in gwei Hälften gu tfeeilen,

gtt glattfettangrlffen gu oerwenben, baS ©cfelaefetfelb

gu fättbem, je per Hatbbataiffott ein (Sarrö formirett
gu foniten, ftnb Vortfeeile, bie nur bie benu^en fott*

tten, benen eS gelingt ifer Vataiffon beim Angriff fo

fompaft ttttb georbnet git fealtett, wie auf bem ©rer=

gierpta^; bereu werben aber wenige fein. VefonberS
bie ©arr^S anbetreffenb, benfe iefe, baf ein ©rfefeei-

nett ber feinbtiefeett Kaoallerie, naefe gelungenem An=

griffe, wofel nid)tS anberm als einem tegelmäßig ober

unregelmäßig gebilbeten Waffencarr6 rufen wirb.

Alfo tttttt gw bett fogenannten wirftiefeen Vor=
tfeeilen.

©o oft iefe auf ttttfem ©rergierptäfcett (als 3"=
fefeqtter) bk Ufer in bit Hattb ttafem, um git fefeett,

wit oiet 3fit fitt Vataiffon gum Sßfooirett, Deplooiren
te. brauefet, fo babe iefe immer bemerft, baf} ber Un=

terfefeieb ber 3eit, bie gebrattefet wirb, ttm baSfetbe

auf eine ber glügelfompagttien itt Kototttte gu fefcen,

ober «m bk AngriffSfoloitne git bilben, gteiefe Ruff
war. SaS in bem gw burefefefereitenben Raum ge=

wottttett wwrbe, ging in ber Regel mit ben Riefetun*

gen wieber oertorett. (Wit benfelben wirb man ftefe

aUerbingS im ©rnftfatte weniger befaffen.)

Veim Deplooiren feingegen fanb iefe immer einen

etttfprecfeettbett 3eitgewitm. Ob berfelbe aber, wieber

im ©rnftfatte, awefe nur ben fleinften ©rfafc für bie

Raefetfeeite beS WanboerS bietet, moefete iefe begwei=

fein.

Die getierwirfutig mit bett feigen weittragenbett

©eweferett feat tum aber für baS in Kolotmefefcen
beS VataittottS infofern wenig ober feinen Sertfe
mefer, als man boefe unfeebittgt atmefemett muß, ba^

oor ber grottte ber gum Vafottettangriff ftefe oorbe?

rcitenbett Sruppe eiue etttfprecfeettbe Attgafel Sirail-
lettrS ftd) befiitben, fei eS nun um bnxd) ifer gewer

bett ©egtter gu erfefeüttem ober ifem tmfere Vewe=

gimgen gtt oerfeergett. 3ff aber eine geiterwirfimg
ber AitgriffSfoloittte burefeaiiS ttotfewettbig, fo fantt
biefelbe eben fo gut oou ber erften Dioifton ober ber

testen bewerfftclligt werben, je naefebem man auf ben

reefeten ober linfen gtügel ptofeirt, beim wofel in ben

wenigftett gälten wirb baS ©entmin beS in Sinie

ftefeenbett VataiffonS ftfenttrgerabe bem angugreifett=
ben fünfte gegettüberftefeen.

3* bin weit entfernt gu glauben, mit biefen Ve»

— MS —
Die AngriffsKolonne.

In Nr. 27 und 28 dieses Blattes wird die in
Folge Einführung der gezogenen Gewehre bei der

gesammten Infanterie nothwendig gewordene Aenderung

der Taktik der Scharfschützen und Infanterie
angeregt. Wenn auch in vielen Sachen mit dem

Verfasser dieser Einsendung einverstanden, könnte ich

mich doch unmöglich mit seinem Lobe der Angriffskolonne,

in der vom jetzigen Reglemente geforderten
Form, befreunden, und hoffe vielmehr, daß eine durch
die Aenderung der Waffen geforderte Verbesserung
des Reglements, die jetzige Formirung der Angriffskolonne

ganz verschwinden lassen werde.

Schon der Name Angriffskolonne zeigt deren

Bestimmung, den Entscheid zu geben. Liege nun dieser

Entscheid in der Wegnahme eines einzelnen Punktes,
oder im Durchbrechen der feindlichen Linien, die

Angriffskolonne wird jedenfalls nicht angewendet werden,

ehe Einleitung und Entwicklung des Gefechtes

ihren regelmäßigen, mehr oder weniger langen Verlauf

gehabt haben.

Zu diesem Entscheide bedarf es nun aber ganz
gewiß der Anwendung aller physischen und moralischen

Kraft von Offizieren und Soldaten, und das volle
Vertrauen der Letztern zu ihren Führern. Was thut
nun in diesem Falle unser Reglement? Es zerreißt
alle Kompagnie-Verbande, nimmt dem Kompagniechef,

der das Vertrauen, die Liebe seiner Soldaten
genießt, im wichtigsten Momente, im entscheidenden

Augenblick vielleicht, die Hälfte seiner Leute, und giebt

ihm dafür die Hälfte einer andern Kompagnie, die

ihn nicht halb fo gut kennt, auf die Er, wie fie auf
ihn, nicht halb das Vertrauen setzt, wie auf die

eigene Kompagnie, wie auf die eigenen Offiziere.

Das Experiment ist gefährlich bei stehenden Truppeu

(und deswegen schon in verschiedenen Armeen

abgeschafft) bei Milizen aber, wo von dem innigen
Verhältniß zwischen Offizieren und Soldaten der

größte Theil des Erfolges abhängt, kann es geradezu

verderblich werden.

Denke man sich einen abgeschlagenen Angriff. Ein
Zurückweichen der Angriffskolonne, die damit
unvermeidliche Unordnung der Kolonne und die Division
je aus 2 Kompagnien zusammengesetzt!! Wer soll da

Ordnung herstellen? Die Stimme seines

Hauptmanns, seiner Offiziere, kennt jeder Soldat, und

wenn er beim zurückgeschlagenen Angriff sich sammelt,

Ordnung hält, die Kolonne wieder erstellt wird, so

geschieht dieß gewiß nur durch die Bemühungen dcr

Kompagnie-Offiziere, der Pelotons- und Zugchefs,
schwerlich durch den jeweiligen Kommandanten der

zusammengewürfelten Divisionen Nr. 1—4.

Wie viel leichter gienge aber in diesem Falle die

Herstellung der Kolonne, wenn sie auf eine beliebige

Division des Bataillons ployirt hätte, und alfo jede

Kompagnie für sich wäre.

Dies nur eine Schattenfeite im Falle des Miß-
ltngens. Sie bleibt sich ganz gleich im Falle des

Gelingens. Stelle man sich doch nicht vor, daß auch

in diesem Falle die Ordnung beibehalten werde, daß
nach erfolgreichem Angriff das Bataillon, ohne wieder

frisch geordnet zu werden, zu neuen Diensten
verwendbar sei. Wer das glaubt, macht sich gewiß
keinen richtigen Begriff von einem Bajonettangriff.
Glücklich oder unglücklich, so brauchts die Reserven

um entweder die Früchte des gelungenen Angriffes
zu sichern, oder aber die zurückgeschlagene Kolonne
vor Zernichtung zu retten.

Was sind nun aber die gepriesenen Vortheile der

Angriffskolonne in ihrer jetzigen Funktion?
1. Schnelleres Ployiren und Deployiren.
2. Die Möglichkeit der Feuerwirkung während

beider Bewegungen.

Ich kenne keine andern. Denn nach gelungenem
Angriffe, das Bataillon in zwei Hälften zu theilen,

zu Flankenangriffen zu verwenden, das Schlachtfeld

zu fäubern, je per Halbbataillon ein Carrä formircn
zu können, stnd Vortheile, die nur die benutzen

können, denen cs gelingt ihr Bataillon beim Angriff so

kompakt und geordnet zu halten, wie auf dem

Exerzierplatz; deren werden aber wenige sein. Besonders
die Carres anbetreffend, denke ich, daß ein Erscheinen

der feindlichen Kavallerie, nach gelungenem
Angriffe, wohl nichts anderm als einem regelmäßig oder

unregelmäßig gebildeten Massencarr6 rufen wird.

Also nun zu den sogenannten wirklichen
Vortheilen.

So oft ich auf unsern Exerzierplätzen (als
Zuschauer) die Nhr in die Hand nahm, um zu sehen,

wie viel Zeit ein Bataillon zum Ployiren, Deployiren
:c. braucht, so habe ich immer bemerkt, daß der

Unterschied der Zeit, die gebraucht wird, um dasselbe

auf eine der Flügelkompagnien in Kolonne zu setzen,

oder um die Angriffskolonne zu bilden, gleich Null
war. Was in dem zu durchschreitenden Raum
gewonnen wurde, ging in der Regel mit den Richtungen

wieder verloren. (Mit denselben wird man fich

allerdings im Ernstfälle weniger befassen.)

Beim Deployiren hingegen fand ich immer einen

entsprechenden Zeitgewinn. Ob derselbe aber, wieder

im Ernstfalle, auch nur den kleinsten Ersatz für die

Nachtheile des Manövers bietet, möchte ich bezweifeln.

Die Feuerwirkung mit den jetzigen weittragenden

Gewehren hat nun aber für das in Kolonnesetzen

des Bataillons insofern wenig oder keinen Werth
mehr, als man doch unbedingt annehmen muß, daß

vor der Fronte der zum Bajouettangriff sich

vorbereitenden Truppe eine entsprechende Anzahl Tirailleurs

sich befinden, sei es nun um durch ihr Feuer

den Gegner zu erschüttern oder ihm unsere

Bewegungen zu verbergen. Ist aber eine Feuerwirkung
der Angriffskolonne durchaus nothwendig, so kann

dieselbe eben so gut von der ersten Division oder der

letzten bewerkstelligt werden, je nachdem man auf den

rechten oder linken Flügel ployirt, denn wohl in den

wenigsten Fällen wird das Centrum des in Linie

stehenden Bataillons schnurgerade dem anzugreifenden

Punkte gegenüberstehen.

Ich bin weit entfernt zu glauben, mit diesen Be-



merfungen über bie Racfetfeeile unferer jcfcigen gor=
mation ber AngriffStolonne bett ©egenftanb nur an-
näfeemb erläutert gu feaben. Wein 3wed ift oolt=
fommen erreicfet, wenn biefe 3etten bett ©inten ober

Anbern meiner Kameraben bewegen, ftefe über biefen

©egenftanb auSfprecfeen gu wollen,
©enf, 18. 3uli 1863. K.

Ufltlitärifcfee ilmfdjatt in ben ftaittotten.

Sttttt 1863.*)

»Uttbefcftabt. ^>a ei ftd) feerauSgeftellt featte, ba)}

meferere Kantotte mit iferem Kriegsmaterial ttoefe im

Rüdftattb ftd) beftttben, fo wurbe an biefetben oom

VunbeSratb eine ©intabuttg erlaffen, bie üorfeanbe-

neu Süden bis gum 31. Degemfeer t. 3- auSgufüt=
ten. AtS biejenigen Kantone, welcfee biefe ©inla=

bung in mefer ober weniger feofeem ©rabe befefetägt,

würben angefüfert: Sugern, Uri, ©efewog, Aargau,
SaffiS, ßüriefe, Vern, Obwalben, Vafeltanb, Ap=

pengeü 3- Rfe-/ Bt ©allen, ©raubüttbcit unb Sef=

fin. VetreffS beS erftgenannten KantonS oerweifen
wir auf Rubrif Sugertt.

— Der VimbeSratfe bat ein Reglement über Or=
ganifatiott ber eibgett. Wilitärfangtei imb bie ©teile
eineS Abjunften für ben (Sfeef beS Verfonelten ge=

nefemigt.

— 3ur AuSfüferung ber mitteteuropäifefeett ©rab=
meffung feat fefewetgerifefeer ©eitS Hr. ©eniefeaupt=

matttt Künbig itt ©enf eine dleibe oon ©tangett auf
ben ©renggebirgen naefe 3talien attfgufteüett. ©S

wurbe nun bie itatienifefee Regierung erfnefet, bie

OrtSbefebrben attguweifen, baß bem Uutemefemen feilte

©efewiertgfettett getnaefet werben.

— An ber gurfaftraße feat am 7. %uni unter
Afftfteng beS ©feefS beS WilitärbepartementS eine ©r-
pertife über bie gwei auf bem ®ebkt bei KantonS
Uri ftreitigen Srace^ ftattgefuttbett. DaS erfte $ro=
jeft war befatititlicfe oott bett eibgett. ©tafeSofftgierett

ausgearbeitet worben, baS gweite oon Hrn. 3«g^etir
Setli. SefctereS ift circa 3/2 Kilometer fürger tmb

fällt rafefeer inS Sfeal ab, ift aud) balbex fefeueefrei.

3tt golge beffen feat ber VimbeSratfe für baS Set=
lifefee $rojeft entfefeiebett tmb erfuefet Uri, ifem uim
bie Detaitplätie eittgtifettbett.

— Vegüglicfe beS VaueS einer Kaferne in Sfeun
tmb ©rweitemttg bortiger ©efeußtinie braefete ber

VimbeSratfe, ttaefebem er itt (Sorpore eitteit Sofatbe=

fuefe oorgettommett, ber VimbeSoerfamnitung bett Vor-
fefetag: baf} eitte nette Kaferne unb gwar außerfealb
ber Btabt in ber ©pitatmatte i« immittelbarer Räfee
beS VafenfeofeS erbaut werben folle mit einem Ko-
ftetiaufwaub oott tmgefäfer 850,000 gr. Die ©tabt
Sfeun tritt feiefür baS uotfeige Sanb imentgetbliefe ab,

*) >Berfpätet in ftolge $KilitärbienfteS be« UmfdjauerS.

bie alte Kaferne wirb ifer überlaffen. ©obaiin foll
bk ©cfeitßlinie bis auf 350 Weter erweitert werben,
waS wieber eine Ausgabe non uttgefäfer 160,000 gr.
oerurfaefet.

^k bafeerigen Auslagen erliegen auf ber ©ibge=
noffenftfeaft unb ber Vau foll tnogliefeft xafd) oor ftd)
gefeen. Der VimbeSratfe bat biefett Antrag nad) Att=
fe'öruttg ber Vericfeterftatttmg oott Oberft Detigter tmb
©enerat Dufour ofene Veanftanbimg angenommett.

— Vegüglicfe ber ©eweferfrage bat bex VimbeSratfe
weiter befcfeloffen, ber VuttbeSoerfammlimg gu bean-

tragen, baß baS neue ©ewefer in einem ßeitraum
oon 6 3aferen beim AuSgug tmb bei bex Referüe

eittgefüfert werben folle. gerner beantragt er, baf
bex Vuttb 50 $rog. ber ©ittfüferungSfoftett beit Kan=
tonen oergüten fotlc, eine ©ummc, bie im ©angen
auf 3,450,000 gr. oeranfcfelagt wirb. Diefe Vun=
beSfuboetttioit foll jeboefe nad) Durcfefüferuttg ber

neuen Vewaffnung auffeoreit.

— Der VimbeSratfe feat baS eibgen. Wilitärbe*
partement ermäefetigt, mit Vafel in ein VertragSoer=
feättniß gu treten begüglicfe ber neuen Ktingentfeal-
Kaferne gur Aufuafeme eibgettofftfefeer Wilitärfwrfc,
auf gleicfeem guße, wie ti mit anbern eibgen. Saf=
fctiptä^en gefefeefeen.

— DaS eibgett. Wilitärbepartement feat mit dtüd-
ftefet auf baS rafefee Vorfefereiten ber gabrifation ber

Vufeolger'fcfeeit Wunition im eibgen. Saboratorium

gtt Sfeun, Wonacfe fefeou für bie näd)ftenS ftattfmbett=
ben ©efettten unb SieberfeotungSfurfe ber @cfeü|eu

folefee Wuttitiott geliefert werben fonne, bie ©inla=
bung an bie Kantone geriefetet, ben ©efeüjjett oo«

«uu an feinen ©tu^er mefer abgttgeben, refp. bti
btn ©cfeü^enfompagniett feine ©tu^er mefer gw bwl=

ben, welcfee ein fleittereS Kaliber als 34,5"" ober

eitt größeres als 37"" feaben, tmb bafeer bie ©tu=
£er ber ©efeü^ett bei beten Vefammlttttg genau fa=

tibriren gu taffeu u. f. w. ^>amit oerbitibet eS bit
Angeige, baß bett ©cfeüfcett itt 3uttttift bie Kuget=
mobelle, ©ießtoffet, Kneipgangen unb bie Hblg(feen

gum Attfeittben ber Kugetfittter, fowie Severe felbft,
niefet mefer mitzugeben feien.

— 3n ber ©efearffcfeü^enfefettle gtt Attorf t)at ein

©efearffefeü^e, Sugiubüfet, ftefe befearrtiefe geweigert gu
fcfeießeu. ©S ift ein im Kanton Sugern wofeufeafter

Vemer, wetefeer ber Reutätiferfefte angttgefeorettfcfeeitit.

Da alle Vorftefftmgen unnü$ waren unb ber Kon=

fequeng wegen eine folefee Seigemng niebt gebttlbet
werben fantt, fo wurbe ber Vetreffettbe bem KriegS=

geriefet überwiefett unb gwar bem Wititärgeriefet beS

KantonS Sugern.

Raefeträgticfe jeboefe fanb Suginbüfel für gut ftd)

gu unterwerfen. 3« golge beffen beantragte baS

Wilitärbepartement oon Sugern, man moefete ifen bloS

biSgiptinartfd) befeanbetn. Der VimbeSratfe etttfprad)

biefem Vegeferen, gab aber bem Suginbüfel bie feoefe=

fte DiSgiplittarftrafe, 20tägigen Arreft, ttaefe beffen

Veenbigtmg er fofort einen gweitett SieberfeottmgS=
furS burefegimtaefeett feat, bamit man ftefet, ob eS ifem

mit ber Unterwerfung ©mft ift.
— Vefanntliefe ftfeulbet ©pattien ber Bebweii aus

ben Saferen 1804 bis 1848 noefe eine bebeutenbe
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merkungen über die Nachtheile unserer jetzigen
Formation der Angriffskolonne den Gegenstand nur
annähernd erläutert zu haben. Mein Zweck ist
vollkommen erreicht, wenn diese Zeilen dcn Einten oder

Andern meiner Kameraden bewegen, stch übcr diesen

Gegenstand aussprechen zu wollen.
Genf, 18. Juli 1863. K.

Militärische Umschau in den Kantonen.

Juni 1863.*)

Bundesftadt. Da cs sich herausgestellt hatte, daß

mehrere Kantone mit ihrem Kriegsmaterial noch im
Rückstand sich befinden, so wurdc an dieselben vom
Bundesrath eine Einladung erlassen, dic vorhandenen

Lücken bis zum 31. Dezember l. I. auszufüllen.

Als diejenigcn Kantone, welche diefe Einladung

in mehr oder weniger hohem Grade befchlägt,
wurden angeführt: Luzern, Uri, Schwyz, Aargau,
Wallis, Zürich, Bern, Obwalden, Bafelland,
Appenzell I. Rh., St. Gallen, Graubündcn und Tessin.

Betreffs des erstgenannten Kantons verweisen

wir auf Rubrik Luzeru.

— Der Bundesrath hat ein Reglement über

Organisation der eidgen. Militärkanzlei und die Stelle
eines Adjunkten für den Chef des Personellen
genehmigt.

— Zur Ausführung der mitteleuropäischen
Gradmessung hat schweizerischer Seits Hr. Geniehauptmann

Kündig in Genf eine Reihe von Stangen auf
den Grenzgebirgen nach Italien aufzustellen.
wurde nun die italienifche Regierung ersucht, die

Ortsbehörden anzuweisen, daß dem Unternehmen keine

Schwierigkeiten gemacht werden.

— An der Furkastraße hat am 7. Juni unter
Assistenz des Chefs des Militärdepartements eine

Expertise über die zwei auf dem Gebiet des Kantons
Uri streitigen Traces stattgefunden. Das erste Projekt

war bekanntlich von den eidgen. Stabsoffizieren
ausgearbeitet worden, das zweite von Hrn. Ingenieur
Wetli. Letzteres ist circa 3/2 Kilometer kürzer und

fällt rascher ins Thal ab, ist auch bälder schneefrei.

In Folge dessen hat der Bundesrath für das Wet
lische Projekt entschieden und ersucht Uri, ihm nun
die Detailpläne einzusenden.

— Bezüglich des Baues einer Kaserne in Thun
und Erweiterung dortiger Schußlinie brachte der

Bundesrath, nachdem er in Corpore einen Lokalbesuch

vorgenommen, der Bundesversammlung den

Vorschlag: daß eine neue Kaserne und zwar außerhalb
der Stadt in der Spitalmatte in unmittelbarer Nähe
des Bahnhofes erbaut werden solle mit einem Ko
stenaufwand von ungefähr 850,000 Fr. Die Stadt
Thun tritt hiefür das nöthige Land unentgeldlich ab,

*) Verspätet in Folge Militärdienstes des Umschauers.

die alte Kaserne wird ihr überlassen. Sodann soll
die Schußlinie bis auf 350 Meter erweitert werden,
was wieder eine Ausgabe von ungefähr 160,000 Fr.
verursacht.

Die daherigen Auslagen erliegen auf der
Eidgenossenschaft und der Bau soll möglichst rasch vor sich

gehen. Der Bundesrath hat diesen Antrag nach

Anhörung der Berichterstattung von Oberst Denzler und
General Dufour ohne Beanstandung angenommen.

— Bezüglich der Gewehrfragc hat der Bundesrath
weiter beschlossen, dcr Bundesversammlung zu
beantragen, daß das neue Gewehr in einem Zeitraum
von 6 Jahren beim Auszug und bei der Reserve

eingeführt werden folle. Ferner beantragt er, daß
der Bund 50 Proz. der Einführungskosten den
Kantonen vergüten folle, eine Summe, die im Ganzen
auf 3,450,000 Fr. veranschlagt wird. Diese
Bundessubvention soll jedoch nach Durchführung der

neuen Bewaffnung aufhören.
— Der Bundesrath hat das eidgen. Militärdepartement

ermächtigt, mit Bafel in cin Vertragsverhältniß

zu treten bezüglich der neuen Klingenthal-
Kaserne zur Aufnahme eidgenössischer Militärkursc,
auf gleichem Fuße, wie es mit andern eidgen. Waf-
fcnplätzen geschehen.

— Das eidgen. Militärdepartement hat mit Rücksicht

auf das rasche Vorschreiten der Fabrikation der

Buholzer'schen Munition im eidgen. Laboratorium
zu Thun, wonach schon für die nächstens stattfindenden

Schulen und Wiederholungskurfe der Schützen
solche Munition geliefert werden könne, die Einladung

an die Kantone gerichtet, den Schützen von

nun an keinen Stutzer mehr abzugeben, resp, bei

den Schützenkompagnien keine Stutzer mehr zu dulden,

welche ein kleineres Kaliber als 34,5"" oder

ein größeres als 37"" haben, und daher die Stutzer

der Schützen bei deren Besammlung genau ka-

libriren zu lassen u. s. w. Damit verbindet es die

Anzeige, daß den Schützen in Zukunft die

Kugelmodelle, Gießlöffel, Kneipzangen und die Hölzchen

zum Anbinden der Kugelfutter, fowie Letztere felbst,

nicht mehr mitzugeben seien.

— In der Scharfschützenschule zu Altorf hat ein

Scharfschütze, Luginbühl, sich beharrlich geweigert zu
schießen. Es ist ein im Kanton Luzern wohnhafter
Berner, welcher der Neutäufersekte anzugehören scheint.

Da alle Vorstellungen unnütz waren und der

Konsequenz wegen eine solche Weigerung nicht geduldet
werden kann, so wurde der Betreffende dem Kriegsgericht

überwiesen und zwar dem Militärgericht des

Kantons Luzern.

Nachträglich jedoch fand Luginbühl für gut sich

zu unterwerfen. Zn Folge dessen beantragte das

Militärdepartement von Luzern, man möchte ihn blos

disziplinarisch behandeln. Der Bundesrath entsprach

diesem Begehren, gab aber dem Luginbühl die höchste

Disziplinarstrafe, 20tägigen Arrest, nach dessen

Beendigung er sofort einen zweiten Wiederholungskurs

durchzumachen hat, damit man sieht, ob es ihm
mit der Unterwerfung Ernst ist.

— Bekanntlich schuldet Spanien der Schweiz aus
den Jahren 1804 bis 1848 noch eine bedeutende
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